


Elterngeld auch für Eltern von Kindern, die nicht in den örtlichen Kindergärten aufgenommen wurden
Am 1.1.2025 tritt das Gesetz Nr. 290/2024 zur Änderung des Gesetzes Nr. 597/2003 Slg. über die Finanzierung von Grundschulen, Sekundarschulen und Bildungseinrichtungen in der geänderten Fassung sowie zur Änderung bestimmter Gesetze in Kraft. 
Das betreffende Gesetz hat auch Auswirkungen auf das Gesetz Nr. 571/2009 Slg. über das Elterngeld, wonach jedes Kind, das bis zum 31.8. das dritte Lebensjahr vollendet hat, Anspruch auf Aufnahme in die Vorschulbildung hat. 
Ab dem 1.1.2025 wirken sich die Änderungen auch auf die Anwendung der Übergangsbestimmung in § 12 g des Elterngeldgesetzes aus, d. h., dass das Elterngeld, das derzeit nach den bis zum 31.12.2024 geltenden Rechtsvorschriften gewährt wird, vom 1.1.2025 bis spätestens 31.8.2025 weiterhin gewährt wird (sofern die Anspruchsvoraussetzungen gelten).
Die neuen Bedingungen für den Anspruch auf Elterngeld – gemäß der seit dem 1.1.2025 geltenden Novelle – gelten nur für Kinder, die bis zum 31.8.2025 das dritte Lebensjahr vollendet haben und für das Schuljahr 2025/2026, d. h. ab dem 1.9.2025, nicht zur Vorschulbildung in einer Schule im Einzugsgebiet aufgenommen werden. Die Änderung der Anspruchsvoraussetzungen betrifft den Prozess, den die berechtigte Person vor Entstehung des Anspruchs auf Elterngeld durchlaufen muss, und zwar:
· die berechtigte Person reicht einen Antrag auf Aufnahme des Kindes zur Vorschulbildung, zu der es berechtigt ist, beim Direktor der zuständigen Kindertagesstätte izwischen dem 1. Mai und dem 31. Mai entsprechend dem ständigen Wohnsitz des Kindesein.
· Wenn die zuständige Kindertagesstätte nicht über die Kapazitäten verfügt, um das Kind aufzunehmen, erlässt der Direktor der zuständigen staatlichen Kindertagesstätte eine Ablehnungsentscheidung, in der er diesen Umstand angibt, und gleichzeitig teilt der Direktor dem Träger der Kindertagesstätte – der Gemeinde/dem Stadtbezirk – die Nichtaufnahme des Kindes mit.
· Gegen diese Entscheidung über die Nichtaufnahme des Kindes kann die berechtigte Person innerhalb von 15 Tagen nach Zustellung der Entscheidung beim Direktor der Kindertagesstätte Widerspruch einlegen. Wenn der Direktor nicht im Selbstverfahren über die Aufnahme des Kindes entscheidet, entscheidet der Träger, d. h. die Gemeinde/der Stadtbezirk, über den Widerspruch.
· Wenn das Kind nicht nur in den Kindergarten seines Wohnbezirks, sondern auch in keinen kirchlichen oder privaten Kindergarten mit Sitz in der Gemeinde seines ständigen Wohnsitzes aufgenommen wird, unternimmt der Träger alle notwendigen Schritte, damit das Kind vom Direktor eines beliebigen Kindergartens in die Vorschulbildung aufgenommen wird.
· Zu diesem Zweck gilt ein Antrag auf Aufnahme eines Kindes in einem Kindergarten zwischen dem 1. Mai und dem 31. Mai als Antrag auf Aufnahme eines Kindes in die Vorschulbildung in einem Kindergarten.
· Wenn die Gemeinde keine andere Kindertagesstätte unterhält oder wenn eine andere Kindertagesstätte, deren Träger die Gemeinde ist, nicht über die Kapazitäten verfügt, um ein Kind aufzunehmen, das Anspruch auf Vorschulbildung hat, teilt die Gemeinde bis zum 10. Juli der berechtigten Person den Namen des Kindergartens mit Kapazitäten zur Aufnahme des Kindes mit, dessen Träger eine andere Gemeinde oder eine lokale staatliche Schulbehörde ist, die dem ständigen Wohnsitz des Kindes am nächsten liegt oder vom ständigen Wohnsitz des Kindes aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln am besten erreichbar ist.
· Auf der Grundlage dieser Mitteilung der Gemeinde reicht die berechtigte Person bis zum 20. Juli einen Antrag auf Aufnahme des Kindes in die Vorschulbildung bei dieser Vorschule ein.
Wenn es einer berechtigten Person nach Ausschöpfung aller oben genannten Möglichkeiten nicht gelingt, ihr Kind, das Anspruch auf Aufnahme in die Vorschulbildung in einem Kindergarten hat, unterzubringen, kann sie Elterngeld beantragen.
Anspruch auf Elterngeld:
· wird durch Einreichung eines Antrags auf Elterngeld bei der zuständigen Behörde für Arbeit, Soziales und Familie entsprechend dem ständigen Wohnsitz oder vorübergehenden Aufenthalt (bei Ausländern) der berechtigten Person geltend gemacht,
· durch Vorlage der Entscheidung über die Nichtaufnahme des Kindes in den staatlichen Kindergarten im Einzugsgebiet des Wohnorts des Kindes aus Kapazitätsgründen,
· durch Vorlage einer Mitteilung der Gemeinde an die berechtigte Person innerhalb einer Frist bis zum 10. Juli über den Namen der Kindertagesstätte mit Kapazitäten zur Aufnahme des Kindes, deren Träger eine andere Gemeinde oder eine lokale staatliche Schulbehörde ist, die dem ständigen Wohnsitz des Kindes am nächsten liegt oder vom ständigen Wohnsitz des Kindes aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln am besten erreichbar ist,
· durch Vorlage der Entscheidung der Kindertagesstätte über die Aufnahme/Nichtaufnahme des Kindes in die Vorschulbildung, das Anspruch auf Aufnahme hat, und zwar auf der Grundlage einer Mitteilung der Gemeinde und innerhalb einer Frist bis zum 20. Juli, in der ein Antrag von einer berechtigten Person bei dieser Kindertagesstätte gestellt wurde.
Ein Anspruch auf Elterngeld entsteht nicht, wenn:
· die berechtigte Person kein Rechtsmittel (keine Beschwerde) gegen die Entscheidung der zuständigen staatlichen Vorschule über die Nichtaufnahme des Kindes in die Vorschulbildung einlegt und gleichzeitig
· die Gemeinde der berechtigten Person bis zum 10. Juli einen Kindergarten mit den Kapazitäten mitteilt, der von einer anderen Gemeinde oder einer lokalen staatlichen Behörde im Bildungsbereich eingerichtet wurde und in dem das Kind sein Recht auf Vorschulbildung ausüben kann, und 
· die berechtigte Person bis zum 20. Juli keinen Antrag auf Aufnahme des Kindes in die Vorschulbildung stellt, 
Der Antrag zusammen mit den Anlagen ist bei der zuständigen Behörde für Arbeit, Soziales und Familie entsprechend dem ständigen Wohnsitz des Antragstellers (der berechtigten Person) einzureichen.
Der Antrag kann eingereicht werden:
· persönlich bei der Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (Behörde für Arbeit, Soziales und Familie)
· per Post an die Postanschrift der Behörde für Arbeit, Soziales und Familie
· elektronisch über www.slovensko.sk – eine qualifizierte elektronische Signatur ist erforderlich
Die Höhe des Elterngeldes ist gesetzlich festgelegt und hängt davon ab, ob ein Anspruch auf Mutterschaftsgeld besteht oder nicht.
Die Beihilfe wird immer für das Schuljahr gewährt, d. h. vom 1. September bis zum 31. August. 
Die berechtigte Person kann den Antrag auf Elterngeld jederzeit während des Schuljahres stellen, jedoch darf die Entscheidung über die Nichtaufnahme des Kindes ab drei Jahren in den staatlichen Kindergarten im Bezugsgebiet nicht älter als 12 Monate sein. Die Gültigkeit der Entscheidung über die Nichtaufnahme eines Kindes zum staatlichen Kindergarten ist an das Schuljahr gebunden, d. h. an den Zeitraum vom 1. September bis zum 31. August des Schuljahres. 
Eine Ausnahme, bei der kein Elterngeld für ein Kind bezogen werden kann, das aus Kapazitätsgründen nicht in den örtlichen Kindergarten aufgenommen wurde, besteht, wenn ein Elternteil ein weiteres Kind unter 3 Jahren betreut und dafür Elterngeld bezieht. In diesem Fall entsteht der Anspruch auf das Elterngeld nur einmal, d. h. es kann nur für eines der Kinder bezogen werden.
Gelingt es einem Elternteil, sein Kind in einem anderen staatlichen Kindergarten unterzubringen, dessen Träger die lokale Selbstverwaltung ist, ist er verpflichtet, dies innerhalb von 8 Kalendertagen bei der zuständigen Behörde für Arbeit, Soziales und Familie zu melden. Sein Anspruch auf Elterngeld erlischt dann.
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